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Strafanzeige gegen Kinderspital ete. betreffend Besehneidung 

ANONYMISIERT 

!eh bestatige lhnen den Eingang lhrer Strafanzeíge vom 25. Juli 2012 gegen unbe­
kannte E!tern und Arzte des Kinderspitals Zürich betreffend Beschneidung. 

Gestützt auf § 301 Abs. 2 StPO te ile ich l.hnen m rt, dass ich bezüglich lhrer Anzeige 
kein Strafverfahren einleiten werde . 

Da Síe durch die angezeigten Handlungen nicht personlich betroffen sind und lhnen 

aus diesem Grund keine Stel lung als geschâdigte Person zukommt, stehen lhnen kei­
ne weíteren Verfahrensrechte zu (§ 301 Abs. 3 StPO) Dennoch ist es mir ein Anliegen , 
!hnen kurz darzulegen, aus welchen Gründen vorliegend keine Strafuntersuchung er­

folgt 

Am 1. Ju!i 2012 ist Art . 124 des Strafgesetzbuches in Kraft getreten . der die Verstüm­
me!ung weibl icher Genitalien nunmehr ausdrücklich unter Strafe stellt. In der parlamen­

tarischen Diskussion um diesen neuen Artike! wurde sowohl innerhalb der Kommission 
fur Rechtsfragen des Nationalrates als auch im Plenum des Nationalrates diskutiert, ob 
mit Art. 124 StGB auch díe Verstümmelung der mann!ichen Genitalien, namentlich die 

ln der JÜdischen und muslimischen Tradítion praktizierte Beschnetdung von mânnlichen 
Neugeborenen bzw. Kleinkindern, erfasst werden soilte. Die Kommission für Rechts­

fragen wollte den neuen Art 124 StGB ausdrücklich nicht auf die Beschneidung der 

mannlichen Genitalien ausdehnen. da s1e diese grundsatzlich nicht afs problematisch 
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erachtete (881 2010 5668}. lm P!enum des Nationalrates wurde diese Thematik kurz 
andiskutiert, die Position der Kommiss1on für Rechtfragen jedoch nicht we1ter in Frage 

gestellt (AB 2010 N 2134 f) Mit anderen Worten ging der Gesetzgeber im Jahr 2010 

davon aus, dass die Beschneidung von Knaben "nícht problematísch" und damit auch 
n1cht strafv;ürdig sei. An díesen Willen des Gesetzgebers ist die Staatsanwaltschaft 
grundsatzlích gebunden. sodass es mir nicht moglich ist, gestützt auf 1hre pauschaJe 
Anzeige Ermittlungen aufzunehmen. 

O b in Einzelfãllen díe Voraussetzungen der Strafbarkeit nach Art í 23 StGB erfüllt sind 
- etwa wenn die Beschneidung nicht unter hygienischen Bedíngungen durchgefúhrt 
wird oder ein Elternteil seíne Einvvil ligung ver..veigert - l<ann die Staatsanwallschaft nur 
aufgrund einer Anzeige in einem konkreten Fall untersuchen 

lch hoffe, lhnen rnit diesen Angaben gedient zu haben und verb!eibe 

m!t freundlichen Grüssen 
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